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Antrag der Redaktionskommission* vom 18. Januar 2010

4602 b
Steuergesetz
(Änderung vom . . . . . . . . . . . .; Abzüge für Liegenschaftsunterhalt)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom 7. Mai
2009 und der Kommission für Wirtschaft und Abgaben vom 25. August
2009,

beschliesst:

I. Das Steuergesetz vom 8. Juni 1997 wird wie folgt geändert:

4. Privat-
vermögen

§ 30. Abs. 1 unverändert.
2 Bei Liegenschaften im Privatvermögen können die Unterhaltskos-

ten, die Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaf-
ten, die Versicherungsprämien und die Kosten der Verwaltung durch
Dritte abgezogen werden. Den Unterhaltskosten sind Investitionen
gleichgestellt, die dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen,
soweit sie bei der direkten Bundessteuer abzugsfähig sind.

Abs. 3–5 unverändert.

II. Diese Gesetzesänderung untersteht dem fakultativen Refe-
rendum.

Zürich, 18. Januar 2010

Im Namen der Redaktionskommission
Der Präsident: Die Sekretärin:
Bernhard Egg Heidi Baumann

* Die Redaktionskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Bernhard
Egg, Elgg (Präsident); Brigitta Johner-Gähwiler, Urdorf; Regula Kuhn, Illnau-
Effretikon; Sekretärin: Heidi Baumann.


